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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

BDG 1979 §112 Abs3;

BDG 1979 §51 Abs1;

BDG 1979 §51 Abs2;

Rechtssatz

Die Wirkung der Enthebung vom Dienst (der Suspendierung) besteht darin, daß es dem hievon betro enen Beamten

verboten ist, die ihm obliegenden Aufgaben auszuüben. Soweit daher ein Beamter vom Dienst enthoben ist, kann er

schon begrifflich nicht ungerechtfertigt vom Dienst abwesend sein.
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